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BEGRÜNDUNG 

 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates werden der Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit 

doppeltem Verwendungszweck an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland, sofern diese Güter für militärische 

Zwecke oder für militärische Endnutzer bestimmt sind, verboten. Ferner werden 

durch diese Verordnung der Verkauf solcher Güter und Technologien an bestimmte 

juristische Personen in Russland und die Erbringung von technischer Hilfe und 

anderen damit verbundenen Dienstleistungen untersagt und die Bereitstellung von 

Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusammenhang mit solchen Gütern und 

Technologien verboten. Darüber hinaus sind die Wirtschaftsteilnehmer nach der 

Verordnung verpflichtet, für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die 

Ausfuhr bestimmter Technologien für die Erdölindustrie in Russland eine vorherige 

Genehmigung einzuholen, und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, 

die für die Erdölexploration und -förderung in der Tiefsee und der Arktis sowie bei 

Schieferölprojekten in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen 

Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, erforderlich sind, wird verboten. 

Verboten wird darin ferner die Erbringung technischer Hilfe im Zusammenhang mit 

den in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union aufgeführten 

Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, 

Herstellung, Wartung und Verwendung solcher Güter. Schließlich wird durch die 

Verordnung der Zugang bestimmter russischer Finanzinstitute, Russlands, der 

russischen Regierung und der russischen Zentralbank zum Kapitalmarkt beschränkt.  

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates werden bestimmte Maßnahmen 

umgesetzt, die im Beschluss 2014/512/GASP des Rates vorgesehen sind. 

(3) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates wird der Beschluss 

2014/512/GASP des Rates geändert und werden nach [Beschreibung des Ereignisses, 

das die Annahme von Sanktionen ausgelöst hat] weitere gezielte 

Wirtschaftssanktionen eingeführt.  

(4) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates werden weitere 

Ausfuhrbeschränkungen für Güter und Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck und Beschränkungen für die Erbringung damit verbundener 

Dienstleistungen sowie Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte Güter und 

Technologien verhängt, die dazu beitragen könnten, dass Russland technologische 

Verbesserungen in seinem Verteidigungs- und Sicherheitssektor erzielt. Durch den 

Beschluss wird die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für den 

Handel mit Russland oder für Investitionen in Russland abgesehen von bestimmten 

Ausnahmen verboten.  

(5) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates werden ferner der Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr bestimmter Güter und Technologien 

nach Russland zur Verwendung bei der Ölraffination verboten, während für die 

Erbringung damit verbundener Dienstleistungen Beschränkungen auferlegt werden.  

(6) Darüber hinaus wird ein Ausfuhrverbot für Güter und Technologien eingeführt, die 

für die Verwendung in der Luft- oder Raumfahrtindustrie geeignet sind, und die 

Erbringung von Versicherungs-, Rückversicherungs- und Wartungsdienstleistungen 

in Bezug auf diese Güter und Technologien wird verboten. Verboten wird auch die 
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Erbringung technischer Hilfe und anderer damit verbundener Dienstleistungen sowie 

die Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusammenhang mit den 

Gütern und Technologien, die diesem Verbot unterliegen.  

(7) Durch den Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates werden die bestehenden 

finanziellen Beschränkungen ausgeweitet, insbesondere die Beschränkungen 

betreffend den Zugang bestimmter russischer Organisationen zu den Kapitalmärkten. 

Ebenfalls verboten werden die Börsennotierung und die Erbringung von 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien staatseigener russischer 

Unternehmen an Handelsplätzen der EU. Zudem werden neue Maßnahmen 

eingeführt, die die Finanzzuflüsse aus Russland in die Union erheblich einschränken, 

indem die Entgegennahme von Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder von 

in Russland ansässigen Personen, die bestimmte Werte übersteigen, die Führung von 

Konten russischer Kunden durch die EU-Zentralverwahrer sowie der Verkauf auf 

Euro lautender Wertpapiere an russische Personen verboten wird.  

(8) Diese Änderungen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, und daher sind für 

ihre Umsetzung, insbesondere zur Gewährleistung ihrer einheitlichen Anwendung in 

allen Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften auf Ebene der Union erforderlich.  

(9) Der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission sollten 

daher vorschlagen, die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 entsprechend zu ändern.  



 

DE 3  DE 

2022/0058 (NLE) 

Gemeinsamer Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2022/XXX1 des Rates vom XX. Februar 2022 zur 

Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der 

Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, 

auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik und der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 31. Juli 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren, erlassen. 

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 werden bestimmte Maßnahmen umgesetzt, die 

im Beschluss 2014/512/GASP des Rates vorgesehen sind, und der Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit 

doppeltem Verwendungszweck an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland, sofern diese Güter für militärische 

Zwecke oder für militärische Endnutzer bestimmt sind, werden verboten. Ferner 

werden durch diese Verordnung der Verkauf solcher Güter und Technologien an 

bestimmte juristische Personen in Russland und die Erbringung von technischer Hilfe 

und anderen damit verbundenen Dienstleistungen untersagt und die Bereitstellung von 

Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusammenhang mit solchen Gütern und 

Technologien verboten. Darüber hinaus sind die Wirtschaftsteilnehmer danach 

verpflichtet, für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr 

bestimmter Technologien für die Erdölindustrie in Russland eine vorherige 

Genehmigung einzuholen, und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, 

die für die Erdölexploration und -förderung in der Tiefsee und der Arktis sowie bei 

Schieferölprojekten in Russland, einschließlich seiner ausschließlichen 

Wirtschaftszone und seines Festlandsockels, erforderlich sind, wird verboten. 

Ebenfalls verboten wird darin die Erbringung technischer Hilfe im Zusammenhang mit 

den in der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union aufgeführten 

Gütern und Technologien oder im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, 

Wartung und Verwendung solcher Güter. Außerdem wird durch die Verordnung der 

Zugang bestimmter russischer Finanzinstitute zum Kapitalmarkt beschränkt. 

                                                 
1 ABl. L  vom , S. . 
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(3) Am 24. Januar 2022 hat der Rat unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom Dezember 2021 bekräftigt, dass jede weitere militärische 

Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen und hohe Kosten 

nach sich ziehen werde. 

(4) Angesichts [AUSLÖSER am DATUM] nahm der Rat am [DATUM] den Beschluss 

(GASP) 2022/XXX zur Änderung des Beschlusses 2014/512/GASP und zur 

Verhängung weiterer restriktiver Maßnahmen in verschiedenen Sektoren, 

insbesondere Verteidigung, Energie, Luftfahrt und Finanzen an. 

(5) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates werden weitere 

Ausfuhrbeschränkungen für Güter und Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck und Beschränkungen für die Erbringung damit verbundener 

Dienstleistungen sowie Ausfuhrbeschränkungen für bestimmte Güter und 

Technologien verhängt, die dazu beitragen könnten, dass Russland technologische 

Verbesserungen in seinem Verteidigungs- und Sicherheitssektor erzielt. Darüber 

hinaus werden durch den Beschluss Beschränkungen für die Erbringung damit 

verbundener Dienstleistungen eingeführt. Für berechtigte und im Voraus festgelegte 

Zwecke werden begrenzte Ausnahmen von solchen Beschränkungen in Betracht 

gezogen. Ferner wird durch den Beschluss die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel 

oder Finanzhilfen für den Handel mit Russland oder für Investitionen in Russland 

abgesehen von bestimmten Ausnahmen verboten. 

(6) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates werden ferner der Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung und die Ausfuhr bestimmter Güter und Technologien nach 

Russland zur Verwendung bei der Ölraffination verboten, während für die Erbringung 

damit verbundener Dienstleistungen Beschränkungen auferlegt werden.  

(7) Darüber hinaus wird ein Ausfuhrverbot für Güter und Technologien eingeführt, die für 

die Verwendung in der Luft- und Raumfahrt geeignet sind, und die Erbringung von 

Versicherungs-, Rückversicherungs- und Wartungsdienstleistungen in Bezug auf diese 

Güter und Technologien wird verboten. Verboten wird auch die Erbringung 

technischer Hilfe und anderer damit verbundener Dienstleistungen sowie die 

Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusammenhang mit den Gütern 

und Technologien, die diesem Verbot unterliegen.  

(8) Durch den Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates werden die bestehenden 

finanziellen Beschränkungen weiter ausgeweitet, insbesondere die Beschränkungen 

betreffend den Zugang bestimmter russischer Organisationen zu den Kapitalmärkten. 

Ebenfalls verboten werden die Börsennotierung und die Erbringung von 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien staatseigener russischer Unternehmen 

an Handelsplätzen der EU. Zudem werden neue Maßnahmen eingeführt, die die 

Finanzzuflüsse aus Russland in die Union erheblich einschränken, indem die 

Entgegennahme von Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder von in Russland 

ansässigen Personen, die bestimmte Werte übersteigen, die Führung von Konten 

russischer Kunden durch die EU-Zentralverwahrer sowie der Verkauf auf Euro 

lautender Wertpapiere an russische Kunden verboten wird.  

(9) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, und daher sind für ihre 

Umsetzung, insbesondere zur Gewährleistung ihrer einheitlichen Anwendung in allen 

Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften auf Ebene der Union erforderlich. 

(10) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden.  
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(11) Die Kommission wird die Anwendung dieser Maßnahmen überwachen. Um die 

Wirksamkeit der Ausfuhrkontrollen von Gütern und Technologien der EU, die dazu 

beitragen könnten, dass Russland technologische Verbesserungen in seinem 

Verteidigungs- und Sicherheitssektor erzielt, zu gewährleisten, wird die Kommission 

in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und gegebenenfalls mit den Partnerländern 

tätig, um in begründeten und dokumentierten Fällen die Liste dieser Güter und 

Technologien gegebenenfalls anzupassen. 

(12) Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 833/2014 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck“ die in Anhang I der 

Verordnung (EU) 2021/821 aufgeführten Güter und Technologien; 

b) „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang I aufgeführten Websites angegebenen 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

c) „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung im Zusammenhang mit 

Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, Montage, Erprobung, Wartung oder jeder 

anderen technischen Dienstleistung; technische Hilfe kann in Form von Anleitung, 

Beratung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fertigkeiten 

oder in Form von Beratungsdiensten erfolgen und schließt auch Hilfe in verbaler 

Form ein; 

d) „Vermittlungsdienste“ 

i) die Aushandlung oder Veranlassung von Geschäften zum Kauf, zum Verkauf 

oder zur Lieferung von Gütern und Technologien oder von 

Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistungen, auch von einem 

Drittland aus in ein anderes Drittland, oder 

ii) der Verkauf oder Kauf von Gütern und Technologien oder von 

Finanzdienstleistungen oder technischen Dienstleistungen, auch dann wenn sie 

sich in Drittländern befinden, zwecks Verbringung in ein anderes Drittland; 

e) „Wertpapierdienstleistungen“ folgende Dienstleistungen und Tätigkeiten: 

i) Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen im Zusammenhang mit 

einem oder mehreren Finanzinstrumenten, 

ii) Auftragsausführung für Kunden, 

iii) Handel für eigene Rechnung, 

iv) Portfolioverwaltung, 

v) Anlageverwaltung, 
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vi) Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten und/oder Platzierung von 

Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung, 

vii) Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung, 

viii) alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Zulassung zum Handel 

auf einem geregelten Markt oder zum Handel über ein multilaterales 

Handelssystem; 

f) „übertragbare Wertpapiere“ die folgenden Gattungen von Wertpapieren, die auf dem 

Kapitalmarkt gehandelt werden können, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten: 

i) Aktien und andere, Aktien oder Anteilen an Gesellschaften, 

Personengesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten gleichzustellende 

Wertpapiere sowie Aktienzertifikate, 

ii) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschließlich 

Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für solche Wertpapiere, 

iii) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher 

übertragbarer Wertpapiere berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die 

anhand von übertragbaren Wertpapieren bestimmt wird; 

g) „Geldmarktinstrumente“ die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelten 

Gattungen von Instrumenten, wie Schatzanweisungen, Einlagenzertifikate und 

Commercial Papers, mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten; 

h) „Kreditinstitut“ ein Unternehmen, dessen Tätigkeit darin besteht, Einlagen oder 

andere rückzahlbare Gelder von Kunden entgegenzunehmen und Kredite für eigene 

Rechnung zu gewähren; 

i) „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag 

Anwendung findet, nach Maßgabe der im Vertrag festgelegten Bedingungen, 

einschließlich ihres Luftraums; 

j) „Zentralverwahrer“ eine juristische Person im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014; 

k) „Einlage“ ein Guthaben, das sich aus auf einem Konto verbliebenen Beträgen oder 

aus Zwischenpositionen im Rahmen von normalen Bankgeschäften ergibt und vom 

Kreditinstitut nach den geltenden gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen 

zurückzuzahlen ist, einschließlich einer Festgeldeinlage und einer Spareinlage, 

jedoch ausschließlich von Guthaben, wenn 

i) seine Existenz nur durch ein Finanzinstrument im Sinne von Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 15 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates nachgewiesen werden kann, es sei denn, es handelt sich um ein 

Sparprodukt, das durch ein auf eine benannte Person lautendes 

Einlagenzertifikat verbrieft ist und das zum 2. Juli 2014 in einem Mitgliedstaat 

besteht, 

ii) es nicht zum Nennwert rückzahlbar ist oder 

iii) es nur im Rahmen einer bestimmten, vom Kreditinstitut oder einem Dritten 

gestellten Garantie oder Vereinbarung rückzahlbar ist; 

l) „Staatsbürgerschaftsregelungen für Investoren“ (oder „goldene Reisepässe“) die von 

einem Mitgliedstaat eingeführten Verfahren, die es Drittstaatsangehörigen 
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ermöglichen, die Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats im Gegenzug für vorab 

festgelegte Zahlungen und Investitionen zu erwerben; 

m) „Aufenthaltsregelungen für Investoren“ (oder „goldene Visa“) die von einem 

Mitgliedstaat eingeführten Verfahren, die es Drittstaatsangehörigen ermöglichen, 

einen Aufenthaltstitel eines Mitgliedstaats im Gegenzug für vorab festgelegte 

Zahlungen und Investitionen zu erlangen; 

n) „Handelsplatz“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 der Richtlinie 

2014/65/EU einen geregelten Markt, ein multilaterales Handelssystem (MTF) oder 

ein organisiertes Handelssystem (OTF); 

o) „Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen“ jede Maßnahme, ungeachtet 

der gewählten Mittel, bei der die betreffende Person, Organisation oder Einrichtung 

ihre Eigenmittel oder wirtschaftlichen Ressourcen, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Zuschüsse, Darlehen, Garantien, Bürgschaften, Anleihen, 

Akkreditive, Lieferantenkredite, Bestellerkredite, Ein- oder Ausfuhrvorauszahlungen 

und alle Arten von Versicherungs- und Rückversicherungen, einschließlich 

Ausfuhrkreditversicherungen, unter Bedingungen oder ohne Bedingungen auszahlt 

oder sich dazu verpflichtet. Die Zahlung sowie die Bedingungen für die Zahlung des 

vereinbarten Preises für eine Ware oder Dienstleistung im Einklang mit der üblichen 

Geschäftspraxis stellen keine Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen dar; 

p) „Partnerland“ ein Land, das eine Reihe von Ausfuhrkontrollmaßnahmen anwendet, 

die den in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen gemäß Anhang VIII im 

Wesentlichen gleichwertig sind; 

q) „Kommunikationsgeräte für Verbraucher“ Geräte, die von Privatpersonen genutzt 

werden, wie Personalcomputer und Peripheriegeräte (auch Festplatten und Drucker), 

Mobiltelefone, Smart-TV-Geräte, Speichergeräte (USB-Laufwerke) und 

Verbrauchersoftware für alle diese Geräte.“  

2. Die Artikel 2 und 2a werden gestrichen.  

3. Die folgenden Artikel werden eingefügt:  

„Artikel 2 

(1) Es ist verboten, Güter und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck mit oder 

ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in 

Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.  

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang 

mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, 

Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien 

bereitzustellen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 

Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 
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oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für damit verbundene 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen. 

(3) Unbeschadet der Genehmigungspflichten nach Verordnung (EU) 2021/821 gelten die 

Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 nicht für den Verkauf, die Lieferung, die 

Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem 

Verwendungszweck oder für die Bereitstellung von damit verbundener technischer 

Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische 

Endnutzer, wenn die Güter und Technologien bestimmt sind für 

a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder 

Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und 

wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen 

oder die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen,  

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, 

c) die vorübergehende Ausfuhr von Gegenständen zur Verwendung durch 

Nachrichtenmedien, 

d) Softwareaktualisierungen, 

e) die Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte, 

f) die Gewährleistung der Cybersicherheit und der Informationssicherheit für 

natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in 

Russland mit Ausnahme der Regierung Russlands und der Unternehmen, die 

unmittelbar oder mittelbar von dieser Regierung kontrolliert werden, oder 

g) die persönliche Verwendung durch nach Russland reisende natürliche Personen 

oder ihre mit ihnen reisenden unmittelbaren Familienangehörigen, beschränkt 

auf persönliche Gegenstände, Haushaltsgegenstände, Fahrzeuge oder 

Arbeitsmittel, die sich im Eigentum der betreffenden Personen befinden und 

nicht zum Verkauf bestimmt sind.  

Außer in den in Buchstaben f und g genannten Fällen erklärt der Ausführer in der 

Zollanmeldung, dass die Güter im Rahmen der einschlägigen Ausnahmeregelung 

dieses Absatzes ausgeführt werden, und unterrichtet die zuständige Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem der Ausführer ansässig oder niedergelassen ist, innerhalb von 

30 Tagen nach der ersten Ausfuhr über die erstmalige Anwendung der betreffenden 

Ausnahmeregelung. 

(4)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 und unbeschadet der Genehmigungspflichten 

nach Verordnung (EU) 2021/821 können die zuständigen Behörden den Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit 

doppeltem Verwendungszweck oder die Bereitstellung von damit verbundener 

technischer Hilfe und Finanzhilfe für nichtmilitärische Zwecke und für 

nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, wenn sie festgestellt haben, dass diese 

Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder 

Finanzhilfe 

a) für die Zusammenarbeit zwischen der Union, den Regierungen der 

Mitgliedstaaten und der Regierung Russlands in rein zivilen Angelegenheiten 

bestimmt sind, 

b) für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen 

bestimmt sind, 
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c) für den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von 

Brennelementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten sowie für die 

zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Forschung und 

Entwicklung, bestimmt sind, 

d) für die maritime Sicherheit bestimmt sind, 

e) für zivile Telekommunikationsnetze, einschließlich der Bereitstellung von 

Internetdiensten, bestimmt sind, 

f) ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen bestimmt sind, die sich 

im Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach 

dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Partnerlandes gegründeten oder 

eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden, 

g) für die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten und der 

Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, 

bestimmt sind. 

(5)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 und unbeschadet der Genehmigungspflichten 

nach Verordnung (EU) 2021/821 können die zuständigen Behörden den Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien mit 

doppeltem Verwendungszweck oder die Bereitstellung von damit verbundener 

technischer Hilfe und Finanzhilfen für nichtmilitärische Zwecke und für 

nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, wenn sie festgestellt haben, dass diese 

Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder 

Finanzhilfe im Rahmen von vor dem [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen 

Verträgen bereitzustellen sind, sofern die Genehmigung vor dem [1. Mai 2022] 

beantragt wird.  

(6)  Alle Genehmigungen nach diesem Artikel werden von den zuständigen Behörden 

gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU) 2021/821 erteilt, der 

entsprechend gilt. Die Genehmigung ist in der gesamten Union gültig.  

(7) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen gemäß den Absätzen 4 

und 5 erteilen die zuständigen Behörden keine Genehmigung, wenn sie hinreichende 

Gründe zu der Annahme haben, 

i) dass der Endnutzer Angehöriger der Streitkräfte oder eine natürliche oder 

juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV sein könnte oder 

dass die Güter eine militärische Endverwendung haben könnten oder 

ii) dass der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der Güter und 

Technologien nach Absatz 1 oder die damit verbundene Bereitstellung von 

technischer Hilfe oder Finanzhilfen für die Luft- oder Raumfahrtindustrie bestimmt 

ist.  

(8)  Die zuständigen Behörden können eine von ihnen gemäß den Absätzen 4 und 5 

erteilte Genehmigung für ungültig erklären, aussetzen, ändern oder widerrufen, wenn 

sie der Auffassung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, die 

Änderung oder der Widerruf für die wirksame Durchführung dieser Verordnung 

erforderlich ist. 
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Artikel 2a 

(1)  Es ist verboten, in Anhang VII aufgeführte Güter und Technologien mit oder ohne 

Ursprung in der Union, die zur militärischen und technologischen Stärkung 

Russlands oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen 

könnten, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu 

verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

(2)  Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang 

mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, 

Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien 

bereitzustellen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 

Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 

oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für damit verbundene 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen. 

(3)  Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für den Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien nach 

Absatz 1 oder die damit verbundene Bereitstellung von technischer Hilfe und 

Finanzhilfen für nichtmilitärische Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer, wenn 

die Güter und Technologien bestimmt sind für 

a) humanitäre Zwecke, gesundheitliche Notlagen, die dringende Abwendung oder 

Eindämmung eines Ereignisses, das voraussichtlich schwerwiegende und 

wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von Menschen 

oder die Umwelt haben wird, oder für die Bewältigung von Naturkatastrophen, 

b) medizinische oder pharmazeutische Zwecke, 

c) die vorübergehende Ausfuhr von Gegenständen zur Verwendung durch 

Nachrichtenmedien, 

d) Softwareaktualisierungen, 

e) die Verwendung als Verbraucherkommunikationsgeräte, 

f) die Gewährleistung der Cybersicherheit und der Informationssicherheit für 

natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen in 

Russland mit Ausnahme der Regierung Russlands und der Unternehmen, die 

unmittelbar oder mittelbar von dieser Regierung kontrolliert werden, oder 

g) die persönliche Verwendung durch nach Russland reisende natürliche Personen 

oder ihre mit ihnen reisenden unmittelbaren Familienangehörigen, beschränkt 

auf persönliche Gegenstände, Haushaltsgegenstände, Fahrzeuge oder 

Arbeitsmittel, die sich im Eigentum der betreffenden Personen befinden und 

nicht zum Verkauf bestimmt sind. 

Außer in den in Buchstaben f und g genannten Fällen erklärt der Ausführer in der 

Zollanmeldung, dass die Güter im Rahmen der einschlägigen Ausnahmeregelung 
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dieses Absatzes ausgeführt werden, und unterrichtet die zuständige Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem der Ausführer ansässig oder niedergelassen ist, innerhalb von 

30 Tagen nach der ersten Ausfuhr über die erstmalige Anwendung der betreffenden 

Ausnahmeregelung. 

(4)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden den 

Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und 

Technologien nach Absatz 1 oder die damit verbundene Bereitstellung von 

technischer Hilfe und Finanzhilfen für nichtmilitärische Zwecke und für 

nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, wenn sie festgestellt haben, dass diese 

Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder 

Finanzhilfe 

a) für die Zusammenarbeit zwischen der Union, den Regierungen der 

Mitgliedstaaten und der Regierung Russlands in rein zivilen Angelegenheiten 

bestimmt sind, 

b) für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei Raumfahrtprogrammen 

bestimmt sind, 

c) für den Betrieb, die Instandhaltung, die Wiederaufbereitung von 

Brennelementen und die Sicherheit ziviler nuklearer Kapazitäten sowie für die 

zivile nukleare Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Forschung und 

Entwicklung, bestimmt sind, 

d) für die maritime Sicherheit bestimmt sind, 

e) für zivile Telekommunikationsnetze, einschließlich der Bereitstellung von 

Internetdiensten, bestimmt sind, 

f) ausschließlich zur Verwendung durch Organisationen bestimmt sind, die sich 

im Eigentum oder unter der alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle einer nach 

dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Partnerlandes gegründeten oder 

eingetragenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung befinden, 

oder 

g) für die diplomatischen Vertretungen der Union, der Mitgliedstaaten und der 

Partnerländer, einschließlich Delegationen, Botschaften und Missionen, 

bestimmt sind. 

(5)  Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden den 

Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und 

Technologien nach Absatz 1 oder die damit verbundene Bereitstellung von 

technischer Hilfe und Finanzhilfen für nichtmilitärische Zwecke und für 

nichtmilitärische Endnutzer genehmigen, wenn sie festgestellt haben, dass diese 

Güter oder Technologien oder die damit verbundene technische Hilfe oder 

Finanzhilfe im Rahmen von vor dem [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

geschlossenen Verträgen oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen 

Verträgen bereitzustellen sind, sofern die Genehmigung vor dem [1. Mai 2022] 

beantragt wird. 

(6)  Alle Genehmigungen nach diesem Artikel werden von den zuständigen Behörden 

gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU) 2021/821 erteilt, der 

entsprechend gilt. Die Genehmigung ist in der gesamten Union gültig. 
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(7) Bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigungen gemäß den Absätzen 4 

und 5 erteilen die zuständigen Behörden keine Genehmigung, wenn sie hinreichende 

Gründe zu der Annahme haben, 

i) dass der Endnutzer Angehöriger der Streitkräfte oder eine natürliche oder 

juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Anhang IV sein könnte oder 

dass die Güter eine militärische Endverwendung haben könnten oder  

ii) dass der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der Güter und 

Technologien nach Absatz 1 oder die damit verbundene Bereitstellung von 

technischer Hilfe oder Finanzhilfen für die Luft- oder Raumfahrtindustrie bestimmt 

ist. 

(8)  Die zuständigen Behörden können eine von ihnen gemäß den Absätzen 4 und 5 

erteilte Genehmigung für ungültig erklären, aussetzen, ändern oder widerrufen, wenn 

sie der Auffassung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, die 

Änderung oder der Widerruf für die wirksame Durchführung dieser Verordnung 

erforderlich ist. 

Artikel 2b 

(1) In Bezug auf die in Anhang IV aufgeführten Organisationen dürfen die zuständigen 

Behörden abweichend von Artikel 2 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 2a Absätze 1 und 

2 und unbeschadet der Genehmigungsanforderungen der Verordnung (EU) 2021/821 

den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und 

Technologien mit doppeltem Verwendungszweck sowie von in Anhang VII 

aufgeführten Gütern und Technologien oder die Bereitstellung von damit 

verbundener technischer Hilfe oder Finanzhilfe nur genehmigen, wenn sie 

festgestellt haben,  

a)  dass diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene 

technische Hilfe oder Finanzhilfe zur dringenden Abwendung oder 

Eindämmung eines Ereignisses erforderlich sind, das voraussichtlich 

schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und 

Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben wird, oder 

b)  dass diese Güter oder Technologien oder die damit verbundene 

technische Hilfe oder Finanzhilfe im Rahmen von vor dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] geschlossenen Verträgen oder von für 

deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen bereitzustellen 

sind, sofern die Genehmigung vor dem [1. Mai 2022] beantragt wird. 

(2) Alle Genehmigungen nach diesem Artikel werden von den zuständigen Behörden 

des Mitgliedsstaats gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung 

(EU) 2021/821 erteilt, der entsprechend gilt. Die Genehmigung ist in der gesamten 

Union gültig. 

(3)  Die zuständigen Behörden können eine von ihnen gemäß Absatz 1 erteilte 

Genehmigung für ungültig erklären, aussetzen, ändern oder widerrufen, wenn sie der 

Auffassung sind, dass die Ungültigkeitserklärung, die Aussetzung, die Änderung 

oder der Widerruf für die wirksame Durchführung dieser Verordnung erforderlich 

ist. 
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Artikel 2c 

(1) Die Mitteilung an die zuständige Behörde gemäß Artikel 2 Absatz 3 und Artikel 2a 

Absatz 3 erfolgt, wenn möglich, in elektronischer Form auf Formblättern, die 

mindestens alle Angaben nach den Mustern in Anhang IX in der dort vorgegebenen 

Reihenfolge enthalten. 

(2) Alle Genehmigungen nach den Artikeln 2a, 2b und 2b werden, wenn möglich, in 

elektronischer Form auf Formblättern erteilt, die mindestens alle Angaben nach den 

Mustern in Anhang IX in der dort vorgegebenen Reihenfolge enthalten. 

Artikel 2d 

(1) Die zuständigen Behörden tauschen unverzüglich Informationen über die gemäß den 

Artikeln 2, 2a und 2b erteilten Genehmigungen und Ablehnungen mit den anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission aus. Für den Informationsaustausch wird das 

nach Artikel 23 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/821 bereitgestellte 

elektronische System genutzt. 

(2)  Die infolge der Anwendung dieses Artikels erhaltenen Informationen dürfen nur zu 

dem Zweck verwendet werden, zu dem sie angefordert wurden; dies betrifft auch den 

Austausch nach Absatz 4. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten den Schutz der in 

Anwendung dieses Artikels gewonnenen vertraulichen Informationen nach Maßgabe 

des Unionsrechts und des jeweiligen nationalen Rechts. 

Die Mitgliedstaaten und die Kommission gewährleisten, dass der 

Geheimhaltungsgrad von Verschlusssachen, die im Rahmen dieses Artikels 

bereitgestellt oder ausgetauscht werden, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 

Herausgebers weder herabgestuft noch aufgehoben wird. 

(3)  Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung nach den Artikeln 2, 2a oder 2b für eine 

Transaktion erteilt, die im Wesentlichen die gleiche ist wie eine Transaktion, die 

einer noch gültigen Ablehnung unterliegt, die von einem anderen Mitgliedstaat oder 

von anderen Mitgliedstaaten erteilt wurde, konsultiert er zunächst den Mitgliedstaat 

oder die Mitgliedstaaten, die die Ablehnung erteilt haben. Beschließt der betreffende 

Mitgliedstaat nach diesen Konsultationen, die Genehmigung zu erteilen, so 

unterrichtet er die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission hiervon und 

übermittelt ihnen alle zur Erläuterung seines Beschlusses sachdienlichen 

Informationen. 

(4)  Die Kommission tauscht gegebenenfalls in Konsultation mit den Mitgliedstaaten 

Informationen mit Partnerländern aus, um die Wirksamkeit der 

Ausfuhrkontrollmaßnahmen im Rahmen dieser Verordnung und die kohärente 

Anwendung der von Partnerländern angewandten Ausfuhrkontrollbeschränkungen zu 

unterstützen. 

Artikel 2e 

(1)  Es ist verboten, öffentliche Finanzmittel oder Finanzhilfen für den Handel mit 

Russland oder für Investitionen in Russland bereitzustellen. 

(2)  Das Verbot gemäß Absatz 1 gilt nicht für: 
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a)  verbindliche Verpflichtungen betreffend die Bereitstellung von 

Finanzmitteln oder Finanzhilfen, die vor dem [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] eingegangen wurden, 

b)  die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu 

einem Gesamtwert von 10 000 000 EUR pro Projekt für in der Union 

niedergelassene kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oder 

c)  die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen für den 

Handel mit Lebensmitteln sowie für landwirtschaftliche, medizinische 

oder humanitäre Zwecke.“ 

4. In Artikel 3 Absatz 2 wird ‚Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 428/2009‘ durch 

‚Artikel 14 der Verordnung (EU) 2021/821‘ ersetzt.“ 

5. Die folgenden Artikel werden eingefügt:  

 „Artikel 3b 

(1)  Es ist verboten, die in Anhang X aufgeführten Güter und Technologien mit oder 

ohne Ursprung in der Union, die zur Ölraffination verwendet werden können, 

unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu verkaufen, zu 

liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

(2)  Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang 

mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, 

Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien zu 

erbringen; 

b) für Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 

Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder 

Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 

für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter 

und Technologien oder für damit verbundene technische Hilfe, 

Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen. 

(3)  Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die Erfüllung – bis [90 

Tage nach dem Inkrafttreten] – von Verträgen, die vor dem [Datum des 

Inkrafttretens] geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen 

akzessorischen Verträgen. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden unter 

ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen eine Genehmigung für den Verkauf, die 

Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr der in Anhang X aufgeführten Güter 

und Technologien oder die Bereitstellung damit verbundener technischer oder 

finanzieller Hilfe erteilen, wenn sie festgestellt haben, dass diese Güter oder 

Technologien oder die damit verbundene technische oder finanzielle Hilfe zur 

dringenden Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses erforderlich sind, das 

voraussichtlich schwerwiegende und erhebliche Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und Sicherheit oder auf die Umwelt haben wird. 
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  In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann der Verkauf, die Lieferung, die 

Verbringung oder die Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung erfolgen, sofern der 

Ausführer die zuständige Behörde innerhalb von fünf Arbeitstagen nach dem 

Verkauf, der Lieferung, der Verbringung oder der Ausfuhr davon unterrichtet und die 

einschlägigen Gründe für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die 

Ausfuhr ohne vorherige Genehmigung ausführlich darlegt. 

Artikel 3c 

(1)  Es ist verboten, die in Anhang XI aufgeführten Güter und Technologien mit oder 

ohne Ursprung in der Union, die für die Verwendung in der Luft- oder 

Raumfahrtindustrie geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 

Verwendung in Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen. 

(2)  Es ist verboten, Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 

Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar Versicherungen und 

Rückversicherungen in Bezug auf die in Anhang XI aufgeführten Güter und 

Technologien bereitzustellen. 

(3) Es ist verboten, eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten durchzuführen: 

Überholung, Reparatur, Inspektion, Ersatz, Modifizierung oder Behebung von 

Mängeln an einem Luftfahrzeug oder einer Komponente, mit Ausnahme der 

Vorflugkontrolle, unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland, 

wenn sich die Tätigkeit auf die in Anhang XI aufgeführten genannten Güter und 

Technologien bezieht. 

(4) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang 

mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder mit der Bereitstellung, 

Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder Technologien zu 

erbringen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 

Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 

oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für damit verbundene 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste bereitzustellen. 

(5) In Bezug auf die in Anhang XI aufgeführten Güter gelten die Verbote gemäß den 

Absätzen 1 und 4 nicht für die Erfüllung – bis zum [30 Tage nach dem Inkrafttreten] 

– von Verträgen, die vor dem [Datum des Inkrafttretens] geschlossen wurden, oder 

von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen.“ 

6. In Artikel 4 Absatz 2 wird „EU“ durch „Union“ ersetzt.  

7. Artikel 5 erhält folgende Fassung:  
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„Artikel 5 

(1) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit einer 

Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die nach dem 1. August 2014 und bis zum 

12. September 2014 begeben wurden, oder mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, 

die nach dem 12. September 2014 und bis zum [45 Tage nach dem Inkrafttreten] 

begeben wurden, oder übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nach 

dem [45 Tage nach dem Inkrafttreten] begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar 

zu kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleistungen oder Hilfsdienste bei der 

Begebung zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn diese Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente begeben wurden von 

a) einem größeren Kreditinstitut oder einem anderen größeren Institut, das 

ausdrücklich damit beauftragt ist, die Wettbewerbsfähigkeit der russischen 

Wirtschaft und ihre Diversifizierung zu fördern und Investitionsanreize zu 

schaffen, und das in Russland niedergelassen ist und sich zum 1. August 2014 

zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder unter öffentlicher Kontrolle 

befindet, wie in Anhang III aufgeführt, oder 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der 

Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder 

mittelbar von einer der in Anhang III aufgeführten Organisationen gehalten 

werden, oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder 

auf Anweisung einer der unter Buchstabe b genannten oder in Anhang III 

aufgeführten Organisationen handelt. 

(2)  Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nach dem 

[45 Tage nach dem Inkrafttreten] begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu 

kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfsdienste bei der Begebung 

zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn sie begeben wurden von 

a) einem größeren Kreditinstitut oder einem anderen Institut, das sich zum 

[Datum des Inkrafttretens] zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder 

unter öffentlicher Kontrolle befindet, oder jedem anderen in Russland 

niedergelassenen Kreditinstitut, das bei der Unterstützung der Tätigkeiten 

Russlands, seiner Regierung oder seiner Zentralbank, wie in Anhang XII 

aufgeführt, eine wesentliche Rolle spielt. oder 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der 

Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder 

mittelbar von einer der in Anhang XII aufgeführten Organisationen gehalten 

werden, oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder 

auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a oder b aufgeführten 

Organisationen handelt.  

(3) Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit einer 

Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach dem 12. September 2014 und bis zum 

[45 Tage nach dem Inkrafttreten] begeben wurden, oder übertragbare Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente, die nach dem [45 Tage nach dem Inkrafttreten] begeben 

wurden, unmittelbar oder mittelbar zu kaufen, zu verkaufen, 

Wertpapierdienstleistungen oder Hilfsdienste bei der Begebung zu erbringen oder 
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anderweitig damit zu handeln, wenn diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

begeben wurden von 

a) einer in Russland niedergelassenen in Anhang V aufgeführten 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die vorwiegend 

und in größerem Umfang in der Entwicklung, der Produktion, dem 

Verkauf oder der Ausfuhr von militärischer Ausrüstung oder 

militärischen Diensten tätig ist; hiervon ausgenommen sind 

juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen, die in den 

Bereichen Raumfahrt oder Kernenergie tätig sind, 

b) einer in Russland niedergelassenen in Anhang VI aufgeführten 

juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die sich unter 

öffentlicher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher 

Inhaberschaft befindet, über geschätzte Gesamtvermögenswerte 

von über 1 Billion RUB verfügt und deren geschätzte Einnahmen 

zu mindestens 50 % aus dem Verkauf oder der Beförderung von 

Rohöl oder Erdölerzeugnissen stammen, 

c) einer außerhalb der Union niedergelassenen juristischen Person, 

Organisation oder Einrichtung, deren Anteile zu über 50 % 

unmittelbar oder mittelbar von einer der unter den Buchstaben a 

oder b aufgeführten Organisationen gehalten werden, oder 

d) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im 

Namen oder auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a, b 

oder c aufgeführten Organisationen handelt. 

(4)  Es ist verboten, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nach dem 

[45 Tage nach dem Inkrafttreten] begeben wurden, unmittelbar oder mittelbar zu 

kaufen, zu verkaufen, Wertpapierdienstleitungen oder Hilfsdienste bei der Begebung 

zu erbringen oder anderweitig damit zu handeln, wenn sie begeben wurden von 

a) einer in Russland niedergelassenen in Anhang XIII aufgeführten juristischen 

Person, Organisation oder Einrichtung, die sich unter öffentlicher Kontrolle 

oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befindet, wenn dabei eine 

Organisation nach Absatz 2 Buchstabe a oder b das Recht auf 

Gewinnbeteiligung hat oder andere wesentliche wirtschaftliche Beziehungen 

unterhält, oder 

b) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die außerhalb der 

Union niedergelassen ist und deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder 

mittelbar von einer der in Anhang XIII aufgeführten Organisationen gehalten 

werden, oder 

c) einer juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder 

auf Anweisung einer der unter den Buchstaben a oder b aufgeführten 

Organisationen handelt. 

(5)  Ab dem [45 Tage nach Inkrafttreten] ist es verboten, an in der Union registrierten 

oder anerkannten Handelsplätzen übertragbare Wertpapiere von in Russland 

niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die sich 

zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft befinden, zu notieren und 

Dienstleistungen dafür zu erbringen. 
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(6)  Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu treffen oder an 

Vereinbarungen beteiligt zu sein, die Folgendes vorsehen:  

i)  die Neuvergabe von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von mehr 

als 30 Tagen an die in den Absätzen 1 und 3 genannten juristischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen nach dem 12. September 

2014 bis zum [Datum des Inkrafttretens] oder 

ii)  jegliche Neuvergabe von Darlehen oder Krediten an die in den 

Absätzen 1, 2, 3 oder 4 genannten juristischen Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen nach dem [Datum des Inkrafttretens]. 

Das Verbot gilt nicht für 

a) Darlehen oder Kredite, die spezifisch und nachweislich zur Finanzierung nicht 

verbotener Einfuhren und Ausfuhren von Gütern und nichtfinanziellen 

Dienstleistungen zwischen der Union und einem Drittstaat bestimmt sind, 

einschließlich der Finanzierung von Ausgaben für Güter und Dienstleistungen 

aus einem anderen Drittstaat, die zur Erfüllung der Ausfuhr- oder 

Einfuhrverträge erforderlich sind, oder 

b) Darlehen, die nachweislich ein spezifisches Ziel der Bereitstellung finanzieller 

Soforthilfe verfolgen, um Solvabilitäts- und Liquiditätsanforderungen für in 

der Union niedergelassene juristische Personen, deren Eigentumsrechte zu 

mehr als 50 % bei einer in Anhang III genannten Organisation liegen, zu 

erfüllen. 

(7)  Das Verbot gemäß Absatz 6 gilt nicht für die Inanspruchnahme oder Auszahlung von 

Beträgen im Rahmen eines vor dem [Inkrafttreten] geschlossenen Vertrags, wenn die 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung wurden 

i) vor dem [Inkrafttreten] vereinbart und 

ii) zu oder nach diesem Zeitpunkt nicht geändert und 

b) vor dem [Inkrafttreten] wurde ein vertragliches Fälligkeitsdatum für die 

vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten Gelder sowie für die 

Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Verpflichtungen nach dem Vertrag 

festgesetzt und 

c) mit dem Vertrag wurde zum Zeitpunkt seines Abschlusses nicht gegen die 

Verbote dieser Verordnung in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung 

verstoßen. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach Buchstabe a umfassen 

Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede Inanspruchnahme oder Auszahlung, den 

angewandten Zinssatz oder die Berechnungsmethode für den Zinssatz und den Höchstbetrag.“ 

8. Die folgenden Artikel werden eingefügt:  

„Artikel 5b 

(1)  Es ist verboten, Einlagen von russischen Staatsangehörigen oder in Russland 

ansässigen natürlichen Personen oder von in Russland niedergelassenen juristischen 

Personen, Organisationen oder Einrichtungen entgegenzunehmen, wenn der 
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Gesamtwert der Einlagen der natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder 

Einrichtung pro Kreditinstitut 100 000 EUR übersteigt.  

 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche 

Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines 

Mitgliedstaats verfügen.  

(3)  Absatz 1 gilt nicht für Einlagen, die für den nicht verbotenen grenzüberschreitenden 

Handel mit Waren und Dienstleistungen zwischen der Union und Russland 

erforderlich sind.  

Artikel 5c 

(1)  Abweichend von Artikel 5b Absatz 1 können die zuständigen Behörden die 

Entgegennahme einer solchen Einlage unter ihnen angemessen erscheinenden 

Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Entgegennahme 

einer solchen Einlage 

a) zur Deckung der Grundbedürfnisse der in Artikel 5b Absatz 1 genannten 

natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen und 

ihrer unterhaltsberechtigten Familienangehörigen, unter anderem für die 

Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 

medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren 

öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich ist, 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Rückerstattung 

von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung juristischer 

Dienstleistungen dient, 

c) zur Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich ist, vorausgesetzt, dass 

die betreffende zuständige Behörde den zuständigen Behörden der anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung 

der Genehmigung mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der Auffassung ist, 

dass eine Sondergenehmigung erteilt werden sollte, oder 

d) für amtliche Tätigkeiten der diplomatischen Mission, konsularischen 

Vertretung oder internationalen Organisation erforderlich ist. 

(2)  Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder d erteilte Genehmigung 

innerhalb von zwei Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 5d 

(1)  Abweichend von Artikel 5b Absatz 1 können die zuständigen Behörden die 

Entgegennahme einer solchen Einlage unter ihnen angemessen erscheinenden 

Bedingungen genehmigen, nachdem sie festgestellt haben, dass die Entgegennahme 

einer solchen Einlage 

a) für humanitäre Zwecke wie die Durchführung oder die Erleichterung von 

Hilfsleistungen einschließlich medizinischer Hilfsgüter, Nahrungsmittel, 

humanitärer Helfer und damit verbundener Hilfe oder für Evakuierungen 

erforderlich ist oder  
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b) für zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur direkten Förderung der Demokratie, 

der Menschenrechte oder der Rechtsstaatlichkeit in Russland erforderlich ist. 

(2)  Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission über jede nach Absatz 1 erteilte Genehmigung innerhalb von zwei 

Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 5e 

(1)  EU-Zentralverwahrern ist es verboten, Dienstleistungen im Sinne des Anhangs der 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 für übertragbare Wertpapiere zu erbringen, die nach 

dem [45 Tage nach dem Inkrafttreten] an russische Staatsangehörige oder in 

Russland ansässige natürliche Personen oder an in Russland niedergelassene 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen ausgegeben wurden. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche 

Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines 

Mitgliedstaats verfügen.  

Artikel 5f 

(1) Es ist verboten, auf Euro lautende übertragbare Wertpapiere, die nach dem [45 Tage 

nach dem Inkrafttreten] begeben wurden, oder mit einem Engagement hinsichtlich 

solcher Wertpapiere verbundene Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren an russische Staatsangehörige oder in Russland ansässige natürliche 

Personen oder an in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen zu verkaufen. 

(2)  Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats und für natürliche 

Personen, die über einen befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitel eines 

Mitgliedstaats verfügen.  

Artikel 5g 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit 

und das Berufsgeheimnis sind Kreditinstitute verpflichtet, 

a) der zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie angesiedelt 

sind, oder der Kommission spätestens [3 Monate nach dem Inkrafttreten] eine 

Liste der 100 000 EUR übersteigenden Einlagen von russischen 

Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen oder von 

in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen zu übermitteln. Sie legen alle zwölf Monate aktuelle 

Informationen über die Höhe dieser Einlagen vor;  

b) der zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie angesiedelt 

sind, Informationen über 100 000 EUR übersteigende Einlagen von russischen 

Staatsangehörigen oder in Russland ansässigen natürlichen Personen, die im 

Rahmen einer Staatsbürgerschafts- oder Aufenthaltsregelung für Investoren die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats bzw. Aufenthaltsrechte in einem 

Mitgliedstaat erworben haben, zu übermitteln.“ 

9. Die Artikel 6 und 7 erhalten folgende Fassung:  
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„Artikel 6 

(1)  Die Mitgliedstaaten und die Kommission informieren einander über die nach dieser 

Verordnung getroffenen Maßnahmen und übermitteln einander ihnen im 

Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende sonstige sachdienliche 

Informationen, insbesondere über 

a) gemäß dieser Verordnung erteilte Genehmigungen, 

b) gemäß Artikel 5g entgegengenommene Informationen, 

c) Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission unverzüglich ihnen 

vorliegende sonstige sachdienliche Informationen, die die wirksame Anwendung 

dieser Verordnung berühren könnten. 

(3)  Die nach diesem Artikel übermittelten oder entgegengenommenen Informationen 

sind für die Zwecke zu verwenden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen 

wurden, einschließlich der Gewährleistung der Wirksamkeit der in dieser 

Verordnung vorgesehenen Maßnahmen. 

Artikel 7 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die Anhänge I, VII und IX auf der Grundlage 

der von den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen zu ändern.“ 

10. Die Artikel 11 und 12 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 11 

(1) Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen oder Geschäften, deren Erfüllung bzw. 

Durchführung von den mit dieser Verordnung verhängten Maßnahmen unmittelbar 

oder mittelbar, ganz oder teilweise berührt wird, einschließlich 

Schadensersatzansprüchen und ähnlichen Ansprüchen, wie etwa 

Entschädigungsansprüche oder Garantieansprüche, vor allem Ansprüche auf 

Verlängerung oder Zahlung einer Schuldverschreibung, einer Garantie oder eines 

Schadensersatzanspruchs, insbesondere einer finanziellen Garantie oder eines 

finanziellen Schadensersatzanspruchs in jeglicher Form, werden nicht erfüllt, sofern 

sie von einer der folgenden natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 

oder Einrichtungen geltend gemacht werden: 

a) juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die in den 

Anhängen III, IV, V, VI, XII oder XIII aufgeführt oder in Artikel 5 Absatz 1 

Buchstaben b oder c, Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben b oder c, Artikel 5 

Absatz 3 Buchstaben c oder d, Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben b oder c und 

Artikel 5a Buchstaben a, b oder c genannt sind, 

b) jedweder sonstigen russischen Person, Organisation oder Einrichtung, 

c) jedweder Person, Organisation oder Einrichtung, die über eine der unter den 

Buchstaben a oder b dieses Absatzes genannten Personen, Organisationen oder 

Einrichtungen oder in deren Namen handelt. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die Person, die den Anspruch 

geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des Anspruchs nicht nach 

Absatz 1 verboten ist. 
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(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Personen, 

Organisationen und Einrichtungen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit 

der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten nach dieser Verordnung. 

Artikel 12 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die 

Umgehung der in dieser Verordnung vorgesehenen Verbote bezweckt oder bewirkt wird, 

einschließlich durch Handeln anstelle einer der in den Artikeln 5, 5a, 5b, 5e oder 5f genannten 

natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder durch 

Handeln zu ihren Gunsten, indem die Ausnahmen nach Artikel 5 Absatz 6, Artikel 5a 

Absatz 2, Artikel 5b Absatz 2, Artikel 5e Absatz 2 oder Artikel 5f Absatz 2 in Anspruch 

genommen werden.“ 

11. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 12a 

(1)  Die Kommission verarbeitet personenbezogene Daten, um ihre Aufgaben nach dieser 

Verordnung zu erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehört der Umgang mit Informationen 

über Einlagen und über die von den zuständigen Behörden erteilten Genehmigungen. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung wird die in Anhang I genannte 

Kommissionsdienststelle zum „Verantwortlichen“ der Kommission im Sinne von 

Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2018/1725 in Bezug auf die 

Verarbeitungstätigkeiten bestimmt, die zur Erfüllung der in Absatz 1 genannten 

Aufgaben erforderlich sind.“ 

12. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung. 

13. Anhang III wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert.  

14. Anhang IV erhält die Fassung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung.  

15. Anhang V wird gemäß Anhang IV der vorliegenden Verordnung geändert. 

16. Anhang VI wird gemäß Anhang V der vorliegenden Verordnung geändert. 

17. Anhang VII wird gemäß Anhang VI der vorliegenden Verordnung eingefügt. 

18. Anhang VIII wird gemäß Anhang VII der vorliegenden Verordnung eingefügt. 

19. Anhang IX wird gemäß Anhang VIII der vorliegenden Verordnung eingefügt. 

20. Anhang X wird gemäß Anhang IX der vorliegenden Verordnung eingefügt. 

21. Anhang XI wird gemäß Anhang X der vorliegenden Verordnung eingefügt. 

22. Anhang XII wird gemäß Anhang XI der vorliegenden Verordnung eingefügt 

23. Anhang XIII wird gemäß Anhang XII der vorliegenden Verordnung eingefügt 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 


